
 
 

Beitrag für die Mitglieder im VVWL ab 01. Januar 2007 
 
Der VVWL-Beitrag bemisst sich nach dem Jahres-Gesamtumsatz der im gewerblichen 
Güterkraftverkehr, der Spedition, Logistik und Entsorgung erzielten Umsätze. Der Umsatz aus 
weiteren Gewerbezweigen wie Handel oder Tankstellenbetrieb bleibt unberücksichtigt. Den 
Beitrag entrichten Sie bitte erst nach schriftlicher Anforderung durch die Hauptgeschäftsstelle. 
 
Der Aufnahmebeitrag beträgt 50,00 EURO. 
 
Beiträge für den VVWL können von der Steuer abgesetzt werden. 

 
Beitragsgruppe A: 
Mindestsatz      € 120,00 
 
  
Beitragsgruppe B: 
€   50.000,00 bis € 199.999,99 Umsatz:  0,22 % 
 
 
Beitragsgruppe C: 
€  200.000,00 bis €  599.999,99 Umsatz:  0,18 % 
 

€  600.000,00 bis  €  999.999,99  € 1.160,00 
 
 
Beitragsgruppe D:        
 
ab Umsatz 
 €  1.000.000,00 bis  €  1.499.999,99 € 1.250,00 
 € 1.500.000,00 bis  € 1.999.999,99 € 1.330,00 
 € 2.000.000,00 bis  € 2.499.999,99 € 1.380,00 
 € 2.500.000,00  bis  € 2.999.999,99 € 1.435,00 
 € 3.000.000,00 bis  € 3.499.999,99 € 1.495,00 
 € 3.500.000,00 bis  € 3.999.999,99 € 1.550,00 
 € 4.000.000,00 bis  € 4.499.999,99 € 1.605,00 
 € 4.500.000,00  bis  € 4.999.999,99 € 1.660,00 
 € 5.000.000,00  bis €  7.499.999,99 € 1.825,00 
 € 7.500.000,00  bis € 9.999.999,99 € 1.900,00 
 € 10.000.000,00  bis € 24.999.999,99 € 2.000,00 
 € 25.000.000,00  bis € 49.999.999,99 € 2.100,00 
 € 50.000.000,00 und mehr  € 2.200,00 

 

2.  Z u s a t z b e i t r a g 
 

Erfolgt eine arbeitsrechtliche Klageerhebung durch oder gegen ein Mitglied und beauftragt das Mitglied 
den VVWL mit der Vertretung, so sind bis zu drei derartige Fälle pro Kalenderjahr mit dem 
Verbandsbeitrag abgegolten. Ab dem vierten Fall pro Kalenderjahr wird pro Fall ein Zusatzbeitrag von          
€ 200,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt. erhoben. 
 

 

3. B u n d e s v e r b a n d s b e i t r a g 
 

Zur Finanzierung der Spitzenorganisation Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung 
(BGL) e.V. (früher BDF und BDN) ist für alle Mitglieder im Landesverband TransportLogistik und 
Entsorgung ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von € 4,00 je Nutzkraftfahrzeug und Monat zu entrichten. 
Maßgebend für die Beitragsfestsetzung ist die Zahl der Kraftfahrzeuge am 01.07. des vorhergehenden 
Kalenderjahres. Maximal ist der Beitrag für 25 Fahrzeuge zu leisten. 


